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SAT Z U N G

DES KLEINGARTEN-VEREINS MÜNCHEN NORD-WEST 3 E,V,

§ 1

Name W1d Sitz

Der Verein führt den Namen "Kleingarten-Verein MUnchen

Nord-West 3 e.V~~

Er hat seinen Sitz in MUnchen und ist im Vereinsr~gister des

Amtsgerichts München eingetragen.

Er ist Mitglied des Kleingarten-Verbandes MUnchen e.V.

§ 2

Gescl1äftsjahr

Das Geschäfts-, Wirtschafts- und Rechnungsjahr des Vereins

ist das Kalenderjahr.

§ 3

Zweck und Aufgaben des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein

nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegUnstigte

Zwecke" der Abgabenordnung (AO).

Er verfolgt weder wirtschaftliche noch auf die Erzielw~

von Gewinn gerichtete Ziele.

Mittel des Vereins dUrfen nur fUr die satzungsmäßigen

Zwecke verwendet werden.I
I

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen

aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Absgaben,

die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhält

nismäßig hohe VergUtungen begUnstigt werden.

Parteipolitisch und konfessionell ist er neutral"
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Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt in erster

Linie nichi eigenwirtschaftliche Zwecke.

Zweck und Aufgaben des Vereins sind die Erhaltung und

Schaffung öffentlichen Grüns durch die Förderung des

KleingartenweSens.

2. Der Satzungszweck und die Aufgaben werden verwirklicht

durch:

2.1 Durchführung von Maßnahmen zur Schaffung und Erhal

tung öffentlichen Grüns im Interesse der Gesunderhal

tung der gesamten Bevölkerung;

2.2 Weckung und Intensivierung des Interesses in der Be

völkerung - insbesondere bei der Jugend - für den Klein

garten als Teil des öffentlichßn Grüns, um den Men

schen die enge Verbindung zur Natur zu erhalten;

2.3 Durchführung aller Maßnahmen, die sicherstellen, daß

öffentliche Grünflächen und Kleingärten zum Besten der

Allgemeinheit auf materiellem, geistigem und sitt

lichem Gebiet dienen;

2.4 Betreuung und Ber~tung der Mitglieder in fachlichen

Gemeinschaftsfragen.

§ 4

Mitgliedschaft

1. Der Verein besteht aus:

1.1 ordentlichen Mitgliedern.

Ordentliche Mitglieder des Verein können werden,

- alle Kleingartenpächter des Vereins, die im

Stadtgebiet MUnchen wohnen. Uber die Aufnahme, die

gleichzeitig mit dem Abschluß des Pachtvertrages

Zu beantragen ist, entscheidet der Vorstand nach

freiem Ermessen.

- ein weiteres Familienmitglied des Kleingarten

pächters (Ehepartner, volljähriges Kind). Uber die

Aufnahme, die vom Kleingartenpächter beantragt

werden muß, entscheidet der Vorstand nach freiem

Ermessen.
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Aufnahmeanträge von überlebenden Ehepartnern verstor

bener Mitglieder hat der Vor~t~nd, unter den Voraus

setzungen nach § 4, Ziff. 2, in der Regel stattzugeben.

1.2 außerordentlichen Mit:91ieder. (Bewerber)

Auf Antrag können Förderer des Vereins und Kleingar

tenbewerber vom Vorstand als außerordentliche Mit

glieder aufgenonunen werden. Uber die Aufnahme ent

scheidet der Vorstand nach freiem Ermessen.

1.3 Ehrenmitgliedern.

Die Generalversaffill11ungkann Persönlichkeiten, die

sich um das Kleingartenwesen verdient gemacht haben,

auf Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern

ernennen.

2. Voraussetzung für die Aufnahme ais ordentliches oder

außerordentliches Mitglied ist die Volljährigkeit und

ein guter Leumund.

3. Die Mitgliedschaft ist nicht vererblieh und nicht über

tragbar (§ 38, S. 1 BGB).

4. Die persönlichen Daten der Mitglieder dürfen nur für

Vereins- oder Verbandszwecke gespeichert und verarbeitet

werden.

§ 5
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:

1. Durch Austritt.

1.1 Der Austritt aus dem Verein kann jeweils nur zum

31. Demzember jeden Jahres erfolgen und ist unter Ein

haltung einer dr~imonatigen Kündigungsfrist +) dem

Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären.

1.2 Bei der Aufgabe des Garten~ (Kündigung des Pachtver

trages) , wenn nicht um Weiterbestehen der Mitglied

schaft nach § 4 nachgesucht wird.

Im Falle der Kündigung des Pachtvertrages endet die

+) spätestens: 30. September
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Mitgliedschaft nicht vor Abschl~ß des KUndigungsver
fahrens.

2. Durch Tod.

3. Durch Ausschluß.

Auf Vorschlag des Vorstandes kann durch Beschluß in der

Generalversammlung ein Mitglied aus dem Verein ausge

schlossen werden, wenn

3.1 das Mitglied trotz schriftlicher l\bmahnung drei Mo

nate mit der Zahlung des Pachtzinses sowie der Ent

richtung des Beitrags, der Umlagen und GebUhren im
Rückstand ist.

Entstehende Kosten gehen zu Lasten des Mitgliedes;

3.2 das Mitglied trotz schriftliqher Abmahnung die ihm

obliegenden,Pflichten gröblich verletzt, vor allem

den Kleingarten vertragswidrig nutzt oder erhebliche

Bewirtschaftungsmängel nicht innerhalb einer schrift

lich gesetzten angemessenen Frist behebt;

3.3 das Mitglied den ihm verpachteten Kleingarten einer

anderen Person Uberläßt;

3.4 das Mitglied durch eigenes Verschulden den Verein

schädigt oder zwischen sich, den Mitgliedern und Or

ganen des Vereins ein untragbares Verhältnis schafft;

3.5 das Mitglied gegen Pachtvertrag, gegen Satzung und

Gartenordnung verstößt;

3.6 das Mitglied durch Verhalten und Handlungen gegen

Grundprinzpien der Gesellschaftsordnung verstößt

(z.B. Diebstahl, Sittlichkeitsdelikte inrierhalb der

Kleingartenanlage usw.).

4. Vor dem ·Ausschließungsantrag des Vorstandes ist dem Mit

glied unter Setzung einer Frist von mindestens zwei Wo

chen Gelegenheit zu geben, sich schriftlich zu den Vor

würfen zu äußern.

Der Ausschließungsantrag des Vorstandes, fUr den cine

Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stim~en des Vorstandes

erforderlich ist, ist dem Mitglied unter Darlegung der

4



GrUnde gegen Nachweis schriftlich mitzuteilen.

Gegen einen Ausschließungsantrag des Vorstandes steht dem

Mitglied das Recht der Berufung an die nächste Generalver

san@lung zu, in der dem Mitglied Gelegenheit zur Äußerung

zu geben ist.

Die Berufung ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt

des Ausschließungsantrages schriftlich beim'Vorstand des

Vereins einzulegen, tiber den die nächste Generalversamm

lung entscheidet.

Bis zur Entscheidung der Generalversammlung ruht der Voll

zug des Ausschließungsantrages ..
,

5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen, mit Ausnahme

des Anspruchs des Vereins auf rUckständige Beitragsforde

rungen, Umlagen und GebUhren, alle AnsprUche aus dem Mit

gliedschaftsverhältnis.

Der Rechtsweg wird nicht ausgeschlossen.

§ 6
Beiträge

1. Der Verein erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Auf

nahmegebUhr, Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Gebühren, de

ren Höhe und Zahlungstermin von der Generalversammlung

festgesetzt werden.

2. Wird die Mitgliedschaft innerhalb eines Geschäftsjahres

begonnen oder beendet, so ist in jedem Fall ein voller

Jahresbetrag zu entrichten .

.3. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

§ 7,
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Den Mitgliedern steht das Recht zu,

1.1 bei den Beschlüssen und Wahlen der Generalversammlun

gen nach Maßgabe dieser Satzung mitzubestimmen und

Anträge einzubringen sowie ein Amt zu übernehmen;
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1.2 an den Einrichtungen des Vereins teilzunehmen, Be

schwerden, Vors~hläge und Anträge an den Vorstand

des Vereins zu richten;

1.3 die fachliche Gemeinschaftsbetreuung und -beratung

in Anspruch zu nehmen.

2. Die Mitglieder sind. verpflichtet,

2.1 alle ihnen auf Grund der Satzung, des Pachtvertrages

und der Gartenordnung obliegenden Pflichten genaue

stens zu erfUllen und die Interessen des Vereins in

jeder Hinsicht zu wahren;

2.3 die Beiträge, Umlagen und Gebühren zum festgelegten

Termin in der festgesetzten Höhe an den Verein zu

entrichten;

2.4 Arbeitsleistungen fUr Gemeihschaftseinrichtungen zu
erbringen.' Die Anzahl der zuleistenden Arb~itsstunden

bzw. deren Abgeltung wird von der Generalversammlung

festgelegt.

§ 8

Verhängen von Geldbußen·bei der Verletzung von

Vereinspflichten

1. Ein Mitglied, das trotz schriftlicher Abmahnung die ihm

obliegenden Vereinspflichten verletzt, kann vom Vorstand

mit einer Geldbuße bis zum Höchstbetrag von DM 50,-

belegt werden. Der Strafbeschluß, fUr den eine Dreivier

telmehrheit der abgegebenen Stimmen des Vorst.andes er

forderlich ist, ist dem betroffenen Mitglied durch ein

geschriebenen Brief be~anntzugeben.

2. Gegen den Strafbeschluß des Vorstandes - insbesondere

gegen die Höhe der ausgesprochenen Geldbuße steht dem

betroffenen Mitglied das Recht. der Berufung an die Gene

ralversammlung zu. Die Berufung ist.binnen zwei Wochen

nach Erhalt des Strafbeschlusses schriftlich beim Vor

stand einzulegen. Uber sie entscheidet die näch$te Gene

ralversammlung, in der dem betroffenen Mitglied Gelegen

heit zur Äußerung zu geben ist. Bis zur Entscheidung der
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Generalversammlung ruht der Vollzug des Strafbeschlusses.

3. Eine wiederholte Verhängung von Geldbußen ist, bei erneu

ter Verletzung der Vereinspflichten, zulässig.

§ 9

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. Die Generalversammlung (§ 10)

2. Der Vorstand (§ 11)

§ 10

Die General ve,rsammlung

1. Die Generalversammlung ist dks oberste Organ des Vereins

und Mitgliederversammlung gem. § 32, Abs. 1 BGB.

2. Alljährlich ist im 1. Halbjahr eine Generalversammlung

einzuberufen; Ihr obliegt vor allem,

- die Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes,

der Niederschrift der letzten Generalversammlung und

der Jahresabrechnung des Vorstandes;
.,

- die Entlastung des Vorstandes;

- die turnusmäßige DurchfOhrung der Wahl des Vorstandes

und der Revisoren;

- die Festsetzung der Beiträge, Umlagen und GebOhren,

der zu leistenden Arbeitsstunden und deren Abgeltung

sowie der Zahlungstermin;

- die Festsetzung der Aufwandsentschädigung fOr di~

Vorstandsmitglieder;

- Ober den Ausschließungsantrag und den Strafbeschluß

gegen ein Mitglied sowie Ober die Änderung der Satzung

und Ober die Auflösung des Vereins durch Abstin®ung zu

entscheiden;

- Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag.des Vor

standes.
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3. Der Vorstand des Vereins kann jederzeit weitere General

versa~nlungen einberufen, wenn es das Interesse des Ver

eins erfordert. Er ist dazu verpflichtet, wenn 1/3 der

ordentlichen Mitglieder des Vereins dies unter Angabe

der Gründe beim Vorstand beantragt.

4. Die Generalversammlungen sind vom Vorstand schriftlich,

mit einfachem Brief an die zuletzt bekannte Anschrift

jedes Vereinsmitgliedes, unter Angabe der Tagesordnung

und unter Beachtung einer Frist von 2 Wochen einzube

rufen. Sie sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen

den ordentlichen VereinsmitglieCler beschlußfähig.

5. Anträge zur Generalversammlung müssen mindestens 8 Tage

vorher schriftlich an die Adresse des Vorstandes, die in

der Einladung zur Generalvetsammlung angegeben ist, ein

gereicht werden.

Verspätete Anträge können in die Tagesordnung der Gene

ralversammlung aufgenommen werden, wenn mindestens ein

Drittel der in der Generalversammlung anwesenden Q_!"_g'§_,!.I:_:::

lichen VereinsnÜtglieder zustimmen (Dringlichkeitsantrag) .

Anträge auf Auflösung des Vereins oder auf eine Satzungs

änderung dürfen nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt

vrerden.

6. Die.Abstimmung in den Generalversammlungen über Beschlüsse,

Anträge und Entscheidungen erfolgt mit einfacher Stimmen

mehrhei t der anw"'~~.Il_de.!1._()J::del1t!i9J:!eEl.v",r",l.,f!sm_i_!:g_liec1_er•

Zur Satzungsänderung sowie zur Auflösung des Vereins ist

eine Stimmenmehrheitvon }/~ der anw~sendenordentlichen

y_e._I'_eil1smitg~:iedererforderlich.

7. Jedes anw~s.~_I1.deor:gentliche Vereinsmitglied hat in dor

Generalversammlung eine Stimme. ,Die Ausübung des Stimm

rechts kann dem Ehepartner durch Vollmacht, die dem Vor

sitzenden des Vereins in der Generalversammlung zu über

geben ist, übertragen werden.

Eine Briefwahl ist ausgeschlossen.

Außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder des Ver-
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eins können an der Generalversammlung mit beratender

Stimme teilnehmen.

8. FUr die Wahlen wird bestimmt:

8.1 Die Generalversammlung wählt auf Vorschlag des Vor

standes durch Handaufhebung einen Wahlausschuß, der

die Wahl leitet, die Stimmen auszählt, das Wahlergeb

nis bekanntgibt und die Gewählten befragt, ob sie die

Wahl annehmen.

Der Wahlausschuß umfaßt 3 Mitglieder, die auch zu

gleich die Tätigkeit der MandatsprUfungskommission

ausUben.

8.2 Gewählt ist, wer bei einer Abstimmung mehr als die

Hälfte der abgegebenen Stimmen der anwesenden ordent

lichen l':1itg}~edererhält. Ergibt sich keine Mehrheit,

findet ein zweiter Wahlgang 'statt, in dem gewählt

ist, wer die meisten abgegebenen Stimmen der anwesen

den or_d<2~tlichenMitglieder erhält.

Bei Stiu@engleichheit wird die Wahl wiederholt.

8.3 Die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisoren

kann durch Handaufheben erfolgen, wenn die General

versammlung dies beschließt und nur ein Wahlvorschlag

fUr das jeweilige Amt vorliegt.

8.4 Wählbar ist jedes volljährige Vereinsmitglied. Ein

Mitglied kann auch gewählt werden, wenn es nicht in

der Generalversammlung anwesend ist. In diesem Fall

muß es jedoch zuvor gegenUber dem Vorstand erklären,

daß es der Wahl zustimmen wird. Nach der Wahl des

Wahlausschusses Ubergibt der Vorstand des Vereins

diesem die schriftliche Zustimmungserklärung abwesen

der Mitglieder.

Ii
il

8. 5 Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene St.immen.

9. Uber die Wahl, Verhandlungen, Abstimmungen und BeschlUsse

der Generalversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen.

Der wesentliche Inhalt der Verhandlungen, das Abstimmungs

ergebnis und die wörtliche Fassung der BeschlUsse sind in

die Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom
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SchriftfUhrer zu unterschreiben und vom Vorsitzenden zu
bestätigen.
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Der Inhalt der Niederschrift ist den Mitgliedern in der

nächsten Generalversammlung zur Genehmigung bekanntzugeben.

§ 11

Der Vorstand

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus,

- dem ersten Vorsitzenden,

- dem zweiten Vorsitzenden,

- dem ersten und zweiten Kassier,

- dem ersten und zweiten Schriftführer und

- bis zu drei Beisitzer.

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch,
jeweils zwei V,?rstandsmitglieder vertreten, worunter

sich der erste Vorsitzende oder der zweite Vorsitzende
befinden· muß.

3. Im Innenverhältnis wird bestimmt, daß

3.1 der 2. Vorsitzende den 1. Vorsitzenden,

3.2 je zwei weitere Vorstandsmitglieder den 1. Vorsitzen

den vertreten können.

4. Die Wahl des Vorstands erfolgt alle

Generalversammlung.

Er bleibt jedoch auch nach Ablauf der

DurchfUhrung der Neuwahl im Amt.

Jahre durch die

Jahre bis zur

5. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Verein innerhalb

der Wahlperiode aus, so wird ein Mitglied in der nächsten

Generalversammlung in dieses Amt fUr den Rest der Wahl

periode gewählt.

6. Die Abberufung des Vorstandes - auch einzelner Vorstands

mitglieder - ist aus wichtigem Grunde durch die General

versammlung möglich. Einen wichtigen Grund stellt insbe

sondere die grobe Pflichtverletzung, die Unfähigkeit zur

ordnungsgemäßen GeschäftsfUhrung oder die sonstige völlige

Unzumutbarkeit der weiteren Tätigkeit des Vorstandes für
den Verein dar.

10



,
, i

7. Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

Dem 1. und 2. Vorsitzenden obliegt insbesondere,

7.1 die Einberufung und Leitung der Generalversammlung

und der Vorstandssitzungen. Vorstandssitzungen sind

mindestens zweimal im Jahr - im Ubrigen nach Bedarf -

oder auf begrUndetem Antrag von mindestens einem

Drittel der Vorstandsmitglieder, unter Angabe der Ta

gesordnung, einzuberufen.

7.2 der Vollzug der BeschlUsse der Generalversammlungen

und der Vorstandssitzungen sowie die Erledigung aller

in die Zuständig~eit des Vereins fallenden Aufgaben.

8. Der Vorstand faßt seine BeschlUsse - soweit die Satzung

nicht eine graßere Stimmenmehrhett vorschreibt - mit ein

facher Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmltglieder.

I3E"JSt:immengleichhE"g gilt _ein J\ntrag als abgelehnt.

9. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle Vorstandsmit

glieder ~:t:_c1':lungsgemäß.eingeladenund mehr als die Hälfte

von ihnen anwesend sind.

Der SchriftfUhrer hat alle SchriftstUcke anzufertigen,

soweit sie nicht vom Vorsitzenden selbst geschrieben

werden. Ihm obliegt weiterhin ausschließlich die Aufgabe

Uber die BeschlUsse der Vorstandssitzungen und der Gene

ralversammlungen die Niederschrift abzufassen. Die Nie

derschriften sind vom Vorsitzenden und vom SchiiftfUhret

zu unterzeichnen.

Vorstandsmitglieder, die einem Beschluß nicht zustimmen,

sind auf ihren ~sch in der Niederschrift namentlich

aufzufUhren.

Der 2. Schriftführer vertritt den 1. SchriftfUhrer.

Der Kassier hat im Benehmen mit dem 1. Vorsitzenden alle

Einnahmen und Ausgaben des Vereins buch- und kassenmäßig

zu behandeln, am Jahresschluß Rechnung zu legen und das

Vereinsvermagen zu verwahren.

Der 2. Kassier vertritt den 1. Kassier. Die Ausübung von

Kassengeschäften durch andere Vorstandsmitglieder ist un

zll~ässig.

11
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Durch Be~chluß des Vorstandes können Vorstandsmitglieder

mit besonderen Aufgaben von Sachgebieten betraut werden,

die sich aus dem Zweck und den Aufgaben des Vereins ergeben.

Die betreffenden Vorstandsmitglieder haben in diesen

Sachgebieten beratende und vorbereitende Funktionen.
I
,I

i
il
'!

Der Vorstand fUhrt die Geschäfte des Vereins ehrenamtlich.

Notwendige Auslagen werden erstattet. Für besondere Inan

spruchnahme einzelner Vorstandsmitglieder kann durch die

Generalversammlung eine Aufwandsentschädigung bewilligt

werden.

,j

§ 12

Revision

1. Von der Generalversammlung Werden zwei Revisoren und ein

Ersatzrevisor auf die Dauer von

bleiben im Amt bis zur Neuwahl.

Die Revisoren sind keine Vorstandsmitglieder. Sie können

Jahre gewählt. Sie

zu Vorstandssitzungen eingeladen werden, an denen sie mit

beratender Stimme teilnehmen.

2. Scheidet ein Revisor aus dem Verein innerhalb der Wahl

periode aus, so wird in der nächsten Generalversammlung

ein Mitglied in dieses Amt fUr den Rest der Wahlperioqe

gewählt.

3. Die Revisoren sind verpflichtet und jederzeit berechtigt

die Rechnungsbelege, die Eintragungen im Kassenbuch und

das Vereinsvermögen nach freiem Ermessen - jährlich min

destens einmal - zu prUfen.

Am Schluß des Rechnungsjahres obliegt ihnen eine ordnungs

gemäße Uberprüfung des gesamten Rechnungswesens des Ver

eins.

4. Uber jede Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die

dem Vorstand zu übergeben ist. Die gesammelten Revisions

niederschriften der Wahlperiode sind der Generalversamm

lung bekanntzugeben.

12



I
I]

§ 13
Pachtvertrag und Gartenordnung

Der Pachtvertrag und die Gartenordnung des Kleingarten

Verbandes MUnchen e.V. sind wesentliche Bestandteile

dieser Satzung.

§ 14
Eigentumsbegriff

Alle dem Gemeinwesen des Vereins dienenden Bauwerke, Ein

richt0ngen und Geräte, die von Mitgliedern durch eigene

Arbeitsleistung, durch finanzielle oder materielle Beiträge

errichtet oder angeschafft werden oder errichtet oder ange

schafft worden sind, werden Eigentum des Vereins.

Die Begründung von Vorbehaltsgut ist ausgeschlossen.

§ 15

Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall

seines Zweckes fällt das Vermögen an den Kleingarten-

Verband MUnchen e.V. mit der Auflage, es ausschließlich u~un

mittelbar fUr Zwecke der Förderung des Kleingartenwesens zu ver

wenden.

§ 16
Veröffentlichungen

@ekanntmachungen an den Anschlagtafeln in der Kleingarten

anlage des Vereins sind rechtsverbindlich und -wirksam,

- mit Ausnahme der Einladung zu den Generalversammlungen -

§ 17
Redaktionelle Änderung der Satzung

Der Vorstand des Vereins kann abweichend von § 10, Ziff. 2,

eine aus gesetzlichen oder steuerrechtlichen GrUnden not

wendig werdende redaktionelle Änderung der Satzung vornehmen.

13
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§ 18

Schlußvorschrif'ten

i
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1. In allen in dieser Satzung nicht geregelten Fällen ent

scheidet. die Mitgliederversammlung.

2. Diese Satzung wurde am 01.04.1978 in der Generalversamm

lung des Vereins beschlossen.

Sie tritt somit in Kraft. und ist in das Vereinsregister

des Amtsgerichts Mlinchen - Registergericht Nr. VR 2630 -

am 11.09.1978 eingetragen.

-o-o-o-o-o-o~o-o-

1. Nachtrag

Die Mitgliederversammlung vom 03. April 1982 hat die Änderung

der §§ 4 und 11 dieser Satzung nach Maßgabe des eingereichten

Protokolls beschlossen. Die Änderung ist in der vorliegenden

Satzung eingearbeitet; sie wurde am 01. Dezember.·1982 Lin
Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Bogdoll, 1. Schriftführer

~o-o-o-o-o-o-o-o~

2. Nachtrag

Die Mitgliederversarrimlung vom 12,. Mä rz 1983
hat die Änderung der Amtszeit der Vorstandschaft (§ 11, Abs. 4)

und der Revisoren (§ 12, Abs. 1) auf drei Jahre festgesetzt.

Diese Änderung wurde am 14. Juli 1983 im Vereinsregister

des Amtsgerichts München ej_ngetragen.
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In der Generalversammlung vom 15.03.2003 wurden folgende Änderungen der Satzung
einstimmig beschlossen:

In§4 Abs. 1 Nr. 1.1 wird der Halbsatz "...ein weiteres Familienmitglied des Kleingartenpächters
(Ehepartner, volljähriges Kind)" ersetzt durch .weitere.Anqehöriqe und Lebenspartner des
Kleingartenpächters". .

In § 8 werden die Worte "bis zum Höchstbetrag von 50.- DM" ersetzt durch die Worte "bis zum
Höchstbetrag von 100.- €".

! I

In § 10Abs. 8 Nr. 8.4 wird die Bezeichnung "jedes volljährige Vereinsmitglied" ersetzt durch den
Passus "jedes ordentliche Vereinsmitglied".


